
1.1. StGB - Besonderer Teil

ter fünf Jahren und in besonders schweren Fällen mit 
lebenslänglicher Freiheitsstrafe bestraft.
(3) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.

§ 88
Teilnahme an Unterdrückungshandlungen
(1) Ein Bürger der Deutschen Demokratischen Re
publik, der sich an kriegerischen Handlungen zur 
Unterdrückung eines Volkes beteiligt, wird mit Frei
heitsstrafe von einem Jahr bis zu acht Jahren be
straft.
(2) Die Strafe kann nach den Grundsätzen über die 
außergewöhnliche Strafmilderung herabgesetzt oder 
es kann von Maßnahmen der strafrechtlichen Ver
antwortlichkeit abgesehen werden, wenn der Tatbei
trag des Täters unter Berücksichtigung aller Umstän
de nicht erheblich gewesen ist.

§ 89
Kriegshetze und -propaganda
(1) Wer einen Aggressionskrieg, einen anderen 
Aggressionsakt oder die Verwendung von Atom
waffen oder anderen Massenvernichtungsmitteln zu 
Aggressionszwecken propagiert oder zum Bruch völ
kerrechtlicher Vereinbarungen, die der Wahrung 
und Festigung des Friedens dienen, auffordert oder 
in diesem Zusammenhang zur Verfolgung von An
hängern der Friedensbewegung aufreizt, gegen diese 
Personen wegen ihrer Tätigkeit Gewalt anwendet, 
sie verfolgt oder verfolgen läßt, wird mit Freiheits
strafe von zwei bis zu acht Jahren bestraft.
(2) Wer die Tat planmäßig begeht oder zu ihrer 
Durchführung eine Organisation oder Gruppe bildet 
oder mit der Tat einen Angriff auf Leben oder Ge
sundheit eines Anhängers der Friedensbewegung 
führt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter drei J ahren 
bestraft.
(3) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.

§ 90
Völkerrechtswidrige Verfolgung 
von Bürgern
der Deutschen Demokratischen Republik
Wer im Widerspruch zum Völkerrecht maßgeblich 
oder mit besonderer Aktivität daran mitwirkt, unter 
Ausdehnung der Gerichtshoheit der Bundesrepublik 
Deutschland Bürger der Deutschen Demokratischen 
Republik wegen der Ausübung ihrer verfassungsmä
ßigen Staatsbürgerrechte zu verfolgen, zu ihrer Ver
folgung aufzufordern oder die Verfolgung anzuord
nen oder zu veranlassen, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu zehn Jahren bestraft, soweit nicht nach anderen 
Gesetzen eine höhere Strafe verwirkt ist. §

§ 91
Verbrechen gegen die Menschlichkeit
(1) Wer es unternimmt, nationale, ethnische, rassi
sche oder religiöse Gruppen zu verfolgen, zu vertrei

ben, ganz oder teilweise zu vernichten oder gegen 
solche Gruppen andere unmenschliche Handlungen 
zu begehen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf 
Jahren bestraft.
(2) Wer durch das Verbrechen vorsätzlich beson
ders schwere Folgen verursacht, wird mit lebensläng
licher Freiheitsstrafe oder mit Todesstrafe bestraft.

§ 92
Faschistische Propaganda,
Völker- und Rassenhetze
(1) Wer faschistische Propaganda, Völker- oder 
Rassenhetze treibt, die geeignet ist, zur Vorberei
tung oder Begehung eines Verbrechens gegen die 
Menschlichkeit aufzuhetzen, wird mit Freiheitsstrafe 
von zwei bis zu zehn Jahren bestraft.
(2) Wer die Tat planmäßig begeht oder zu ihrer 
Durchführung eine Organisation oder Gruppe bil
det, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren 
bestraft.
(3) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.

§ 93
Kriegsverbrechen
(1) Wer bei bewaffneten Auseinandersetzungen all
gemein anerkannte völkerrechtliche Normen ver
letzt, insbesondere wer
1. verbotene Kampfmittel einsetzt oder ihren Ein

satz anordnet;
2. unmenschliche Handlungen gegen die Zivilbe

völkerung, Verwundete, Kranke, Wehrlose oder 
Gefangene begeht oder anordnet;

3. fremdes Gut sich aneignet oder ohne militärische 
Notwendigkeit zerstört oder solche Handlungen 
anordnet;

4. das Zeichen des Roten Kreuzes oder ihm gleich
gestellte Zeichen mißachtet oder mißbraucht, 
Gewaltakte gegen Personen oder Einrichtungen, 
die diese Zeichen führen, begeht oder solche 
Handlungen anordnet;

5. Gewaltakte gegen Parlamentäre begeht oder an
ordnet,

wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr be
straft.
(2) Wer das Verbrechen zum Zwecke oder im Zu
sammenhang mit einer Aggression begeht, wird mit 
Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.
(3) Wer durch das Verbrechen vorsätzlich beson
ders schwere Folgen verursacht, wird mit lebensläng
licher Freiheitsstrafe oder mit Todesstrafe bestraft.

§ 94
Unternehmen
Unternehmen im Sinne dieses Gesetzes ist jede auf 
die Verwirklichung eines Verbrechens gerichtete Tä
tigkeit.
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